
ADS-Auszug für die Güterversicherung TR 409/88

I. Interesse

§ 1 Versicherbares Interesse

(1) Jedes in Geld schätzbare Interesse, welches jemand
daran hat, daß Schiff oder Ladung die Gefahren der See-
schiffahrt besteht, kann versichert werden.

(2) Insbesondere können versichert werden:

die Güter;
von der Ankunft der Güter am Bestimmungsort er-
warteter Gewinn (imaginärer Gewinn)

(3) Soweit das Interesse unrichtig bezeichnet wird, ist die
Versicherung für den Versicherer nicht verbindlich.

§ 2 Fehlendes Interesse

(1) Ein Vertrag, dem ein versicherbares Interesse nicht zu-
grunde liegt, ist unwirksam. Dies gilt insbesondere von
Wettversicherungen

(2) Dem Versicherer gebührt gleichwohl die Prämie, es sei
denn, daß er bei der Schließung des Vertrages den Grund
der Unwirksamkeit kannte.

§ 3 Prämienzahlung bei fehlendem Interesse

(1) Der Versicherungsnehmer ist im Falle des § 2 Abs. 1 von
der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei, wenn er bei
der Schließung des Vertrags den Grund der Unwirksamkeit
weder kannte noch kennen mußte. Wird der Vertrag von
einem Vertreter geschlossen, so kommt in bezug auf die
Kenntnis und das Kennenmüssen nicht nur die Person des
Vertreters, sondern auch diejenige des Versicherungs-
nehmers in Betracht.

(2) Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Zah-
lung der Prämie bleibt bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht, sobald er von dem Grunde der Unwirk-
samkeit Kenntnis erlangt, dies dem Versicherer unver-
züglich mitteilt. Das gleiche gilt, wenn seit dem Abschluß
des Vertrages ein Jahr verstrichen ist und der Versiche-
rungsnehmer den Grund der Unwirksamkeit dem Versi-
cherer nicht innerhalb eines Jahres mitgeteilt hat.

(3) Ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur
Zahlung der Prämie frei, so kann der Versicherer die Ri-
stornogebühr verlangen.

§ 4 Wegfall des Interesses. Künftiges Interesse

(1) Fällt das Interesse, für das die Versicherung genommen
ist vor dem Beginne der Versicherung weg oder gelangt,
falls die Versicherung für ein künftiges Interesse genom-
men ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Ver-
sicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der
Prämie frei. Die Verpflichtung bleibt bestehen, wenn seit
dem Abschluß des Vertrags ein Jahr verstrichen ist und der
Versicherungsnehmer dem Versicherer nicht unverzüglich
nach dem Ablaufe des Jahres mitteilt, daß das Interesse
weggefallen oder nicht entstanden ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prä-
mie frei, so kann der Versicherer die Ristornogebühr ver-
langen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Zah-
lung der Prämie wird dadurch, daß das Interesse, für das
die Versicherung genommen ist, nach dem Beginne der
Versicherung wegfällt, nicht berührt.

§ 5 Versicherungsbeginn vor Vertragsschließung

(1) Die Versicherung kann auch so genommen werden, daß
sie in einem vor der Schließung des Vertrags liegenden

Zeitpunkte beginnt. Dem Versicherer steht in diesem Falle
ein Anspruch auf die Prämie nicht zu, wenn er bei der
Schließung des Vertrags wußte, daß die Möglichkeit des
Eintritts des Versicherungsfalles schon ausgeschlossen
war. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer bei der Schließung
des Vertrags wußte oder wissen mußte, daß der Versiche-
rungsfall schon eingetreten war; dem Versicherer gebührt
die Prämie, sofern er nicht bei der Schließung von dem
Eintritte des Versicherungsfalls Kenntnis hatte.

(2) Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen, so
kommt in bezug auf die Kenntnis und das Kennenmüssen
nicht nur die Person des Vertreters, sondern auch diejenige
des Vertretenen in Betracht.

II. Versicherungswert. Unter-, Über-, Doppelversicherung

§ 6 Versicherungswert

(1) Als Wert des versicherten Interesses (Versicherungs-
wert) gilt dessen voller Wert.

(2) Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen
bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe für
den Versicherungswert maßgebend. Der Versicherer kann
jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die
Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich über-
steigt. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe,
so haftet der Versicherer, auch wenn die Taxe herabgesetzt
ist, für den Schaden nur nach dem Verhältnisse der Versi-
cherungssumme zu der durch die Vereinbarung festge-
setzten Taxe.

(3) Ist der Versicherungswert als "vorläufig taxiert" be-
zeichnet, so gilt er nicht als taxiert.

§ 7 Besondere Taxe

(1) Wenn bei der Versicherung mehrerer Gegenstände im
Vertrage nur eine Versicherungssumme bestimmt ist, aber
einzelne Gegenstände besonders taxiert sind, so gelten
diese Gegenstände zugunsten des Versicherungsnehmers
als besonders versichert. Dies gilt insbesondere dann,
wenn einzelne Teile eines gleichartigen Gutes besonders
taxiert sind (Serien).

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet keine Anwen-
dung, wenn nicht festzustellen ist, welche Güter zu einer
Serie gehören.

(3) Die Bestimmung des Absatzes 1 findet auch dann keine
Anwendung, wenn die Serien durch die bei ordnungsmä-
ßiger Löschung der Güter sich ergebende Reihenfolge be-
stimmt werden sollen, die Reihenfolge jedoch nicht bei
oder sofort nach der Löschung durch Bezeichnung der Gü-
ter mit Landungsnummern oder in ähnlicher Weise festge-
stellt wird. Die Serien sind durch die bei der Löschung sich
ergebende Reihenfolge nur dann zu bestimmen, wenn es
besonders vereinbart ist.

§ 9 Überversicherung

(1) Soweit die Versicherungssumme den Versicherungs-
wert über steigt, ist der Vertrag unwirksam. Auf die Ver-
pflichtung des Versicherungsnehmers zur Zahlung der
Prämie und der Ristornogebühr finden die Bestimmungen
des § 2 Abs. 2 und des § 3 entsprechende Anwendung.

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der
Absicht, sich aus der Überversicherung einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der ganze
Vertrag unwirksam. Dem Versicherer gebührt gleichwohl
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die Prämie, es sei denn. daß er bei der Schließung des
Vertrags den Grund der Unwirksamkeit kannte.

§ 10 Haftung der Versicherer bei Doppelversicherung

(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren
Versicherern versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert, so sind
die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, daß dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer
für den Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem
Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen
nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnisse zueinander zu
Anteilen nach Maßgabe der Betrage verpflichtet, deren
Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber ver-
tragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen
ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer,
für den das ausländische Recht gilt. gegen den anderen
Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden
Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung
in der Absicht genommen. sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der in dieser
Absicht geschlossene Vertrag unwirksam; der Versicherer
kann die ganze Prämie verlangen. es sei denn, daß er bei
der Schließung des Vertrags den Grund der Unwirksamkeit
kannte.

§ 11 Beseitigung der Doppelversicherung

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den
die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von
der anderen Versicherung geschlossen, so kann er, sofern
die Versicherung noch nicht begonnen hat, von jedem
Versicherer verlangen, daß die Versicherungssumme, un-
ter verhältnismäßiger Minderung der Prämie, auf den Be-
trag des Anteil herabgesetzt wird, den der Versicherer im
Verhältnisse zu dem anderen Versicherer zu tragen hat.
Das Recht erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es
nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der
Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.

(2) Der Versicherer kann im Falle einer Herabsetzung der
Prämie die Ristornogebühr verlangen.

§ 12 Mitteilung von Doppelversicherungen

Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Doppel-
versicherung Kenntnis erlangt dem Versicherer unver-
züglich Mitteilung zu machen.

III. Versicherungstreue

§ 13

Alle Beteiligten haben Treu und Glauben im höchsten Maße
zu betätigen.

IV. Police. Prämie. Ristornogebühr

14 Police

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf
Verlangen eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den
Versicherungsvertrag (Police) auszuhändigen.

(2) Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur
gegen Vorlegung der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch
die Zahlung an den Inhaber der Police wird er befreit.

(3) Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so
ist der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Poli-
ce für kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; die Si-
cherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Das
gleiche gilt von der Verpflichtung des Versicherers zur

Ausstellung einer Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzur-
kunde hat der Versicherungsnehmer zu tragen.

§ 15 Inhalt der Police

Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsnehmer
genehmigt, wenn dieser nicht unverzüglich nach der Aus-
händigung widerspricht. Das Recht des Versicherungs-
nehmers, die Genehmigung wegen Irrtums anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 16 Fälligkeit der Prämie und der Nebenkosten. Sicher-
heitsleistung

(1) Der Versicherungsnehmer hat die Prämie und die Ne-
benkosten sofort nach dem Abschlusse des Vertrags zu
zahlen. Die Prämie und die Nebenkosten sind insbesondere
auch dann sofort fällig, wenn sie nach der Verkehrssitte
oder nach der im Verkehre zwischen dem Versicherer und
dem Versicherungsnehmer bestehenden Übung erst spä-
ter gezahlt werden.

(2) Ist im Vertrage für die Zahlung der Prämie eine Zeit
bestimmt oder die Zahlung der Prämie gestundet, so kann
der Versicherer die Zahlung sofort verlangen, wenn die
Versicherung endigt. Der Versicherungsnehmer kann je-
doch, wenn er aus demselben Versicherungsverhältnis, auf
dem seine Verpflichtung zur Zahlung der Prämie beruht,
eine Entschädigungsforderung gegen den Versicherer hat,
diese Forderung, auch wenn sie noch nicht fällig ist, gegen
die Forderung des Versicherers aufrechnen.

(3) Ist im Vertrage für die Zahlung der Prämie eine Zeit
bestimmt oder die Zahlung der Prämie gestundet, so kann
der Versicherer Sicherheitsleistung verlangen, wenn in den
Vermögensverhältnissen des Versicherungsnehmers eine
wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der An-
spruch auf die Prämie gefährdet wird.

§ 17 Nichtzahlung der Prämie. Nichtleistung der Sicherheit

Wird auf eine nach dem Eintritte der Fälligkeit erfolgende
Mahnung des Versicherers nicht binnen einer bei der
Mahnung zu bestimmenden, angemessenen Frist die Prä-
mie gezahlt oder die Sicherheit geleistet, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall vor der Zahlung oder der Sicherheitslei-
stung eintritt. Der Versicherer kann auch in diesem Falle.
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung oder mit
der Sicherheitsleistung im Verzug ist, das Versicherungs-
verhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen;
wird das Versicherungsverhältnis gekündigt, so gebührt
dem Versicherer bei Reiseversicherungen gleichwohl die
Prämie, bei Zeitversicherungen die Ristornogebühr.

§ 18 Ristornogebühr

Die Ristornogebühr betragt die Hälfte der Prämie, jedoch
höchstens 1/8 % der Versicherungssumme.

V. Anzeigepflicht. Gefahränderung.

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des
Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für die Über-
nahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzu-
zeigen, es sei denn, daß die Umstande allgemein bekannt
sind. Er hat insbesondere Nachrichten, die ihm zugegangen
und für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem
Versicherer mitzuteilen. und zwar auch dann, wenn er die
Nachricht für unbegründet oder unzuverlässig hält.

(2) Umstände, von denen der Versicherungsnehmer vor
der Annahme eines auf die Schließung des Vertrags ge-
richteten Antrags Kenntnis erlangt, sind so schnell, wie
dies im ordnungsmäßigen Geschäftsgange tunlich ist, je-
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denfalls aber in derselben oder in ähnlicher Weise anzu-
zeigen, in welcher der Antrag übermittelt ist.

§ 20 Verletzung der Anzeigepflicht

(1) Ist den Bestimmungen des § 19 zuwider die Anzeige ei-
nes erheblichen Umstandes unterblieben oder ist über ei-
nen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht
worden, so ist der Versicherer, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist, von der Verpflichtung zur Leistung frei. Das
gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Um-
standes deshalb unterblieben ist, weil der Versicherungs-
nehmer den Umstand infolge von grober Fahrlässigkeit
nicht kannte.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen,
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand oder
die Unrichtigkeit kannte . Das gleiche gilt, wenn die Anzeige
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblie-
ben ist.

(3) Bleibt die Verpflichtung des Versicherers gemäß Absatz
2 Satz 2 bestehen, so gebührt dem Versicherer eine der
höheren Gefahr entsprechende höhere Prämie (Zu-
schlagsprämie).

§ 21 Gefahrerhebliche Umstände

Als erheblich gelten ins besondere Umstände, die der Ver-
sicherungsnehmer unrichtig angegeben hat, wenn er die
Richtigkeit der Anzeige zugesichert hat, und Umstände, die
der Versicherungsnehmer absichtlich verschwiegen oder
absichtlich unrichtig angegeben hat, sowie im Zweifel auch
Umstände, nach denen der Versicherer ausdrücklich ge-
fragt hat.

§ 22 Anzeigepflicht bei Vertragsschließung durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so kommt für die Befreiung des
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung nicht nur
die Kenntnis und das Kennenmüssen des Vertreters, son-
dern auch die Kenntnis und das Kennenmüssen des Versi-
cherungsnehmers in Betracht.

§ 27 Anzeigenpflichtverletzung und Gefahränderung hin-
sichtlich eines Teiles der versicherten Gegenstände

Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer
wegen einer Verletzung der Anzeigepflicht oder wegen ei-
ner Gefahränderung von der Verpflichtung zur Leistung frei
ist, in Ansehung eines Teiles der Gegenstände vor, auf die
sich die Versicherung bezieht, so ist der Versicherer in
Ansehung des übrigen Teiles nur frei, wenn anzunehmen
ist, daß er für diesen allein den Vertrag unter den gleichen
Bestimmungen nicht geschlossen haben würde. Der Versi-
cherungsnehmer ist in diesem Falle von der Verpflichtung
zur Zahlung eines entsprechenden Teiles der Prämie frei;
der Versicherer kann jedoch insoweit die Ristornogebühr
verlangen.

VI. Umfang und Dauer der Haftung des Versicherers

§ 29 Große oder gemeinschaftliche Haverei

(1) Die Versicherung umfaßt die von dem Versicherungs-
nehmer zu entrichtenden Beitrage zur großen Haverei und
die zur großen Haverei gehörenden Aufopferungen des
versichert en Gegenstandes; auch kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, daß der Versicherer für die Ent-
richtung der Beiträge durch Übernahme der Bürgschaft
Sicherheit leistet. Der Versicherer haftet jedoch nur inso-
weit, als ein ihm zur Last fallender Schaden durch die Ha-
vereimaáregel abgewendet werden sollte.

(2) Sind ausschließlich Güter des Reeders verladen, so
gelten auch die Aufopferungen, die zur großen Haverei
gehören würden, wenn das Eigentum an den Gütern einem

anderen zustande, im Sinne dieser Bedingungen als große
Haverei.

§ 30 Beiträge

(1) Der Umfang der Haftung des Versicherers für die Bei-
trage wird durch die Dispache bestimmt. Dies gilt jedoch
nicht im Falle des § 29 Abs. 2; in diesem Falle finden auf die
Schadensberechnung die York-Antwerp-Rules mit Aus-
nahme der Regel 18 Anwendung.

(2) Die Dispache ist von einer nach dem Gesetz oder nach
dem Ortsgebrauche dazu berufenen Person aufzumachen.

(3) Die Dispache ist am Bestimmungsort oder, wenn dieser
nicht erreicht wird, an dem Orte, wo die Reise endigt, auf-
zumachen. An die Stelle dieses Ortes tritt, wenn an ihm
eine nach Absatz 2 geeignete Person nicht ansässig ist, der
nächstliegende Ort, an dem eine solche Person ansässig
ist. Haben die Beteiligten im voraus vereinbart, daß die
Dispache an einem anderen Orte aufzumachen ist, so ist
dieser Ort maßgebend.

(4) Die Dispache ist nach den Vorschriften aufzumachen,
die an dem Orte, an dem die Dispache aufgemacht wird, für
die Aufmachung einer Dispache im Falle einer großen Ha-
verei gelten. An die Stelle dieser Vorschriften treten die
Vorschriften, die an dem Orte des Heimathafens des
Schiffes für die Aufmachung einer Dispache im Falle einer
großen Haverei gelten, oder die York-Antwerp-Rules, wenn
nach den zwischen den Beteiligten im voraus getroffenen
Vereinbarungen die Dispache gemäß diesen Bestimmun-
gen aufzumachen ist. Kosten, die dadurch entstanden sind,
daß die in einem Nothafen ausgeladenen Güter für Rech-
nung der an der großen Haverei Beteiligten gegen Feuers-
gefahr versichert worden sind, fallen dem Versicherer auch
dann zur Last, wenn sie nach den für die Aufmachung der
Dispache maßgebenden Vorschriften nicht zu berücksich-
tigen sind.

(5) Der Versicherungsnehmer hat bei der Aufmachung der
Dispache das Interesse des Versicherers wahrzunehmen.
Insbesondere hat der Versicherer Kosten, die dem Versi-
cherungsnehmer durch die Auseinandersetzung der an der
großen Haverei Beteiligten entstanden sind, nur insoweit
zu ersetzen, als sie erforderlich waren.

(6) Die Dispache ist auch dann maßgebend, wenn die für
ihre Aufmachung geltenden Vorschriften unrichtig ange-
wendet oder wenn tatsächliche Unrichtigkeiten in ihr ent-
halten sind, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer die
Unrichtigkeit zu vertreten hat.

(7) Steht dem Versicherungsnehmer wegen der Unrich-
tigkeit der Dispache ein Anspruch gegen einen an der
großen Haverei Beteiligten zu, so geht der Anspruch auf
den Versicherer über, soweit dieser den Versicherungs-
nehmer entschädigt. Auf den Übergang finden die Bestim-
mungen der §§ 45 und 46 entsprechende Anwendung.

§ 31 Aufopferungen

(1) Der Versicherer haftet für Aufopferungen des versi-
cherten Gegenstandes nach den für seine Haftung im Falle
einer besonderen Haverei geltend en Bestimmungen.

(2) Der Anspruch auf die dem Versicherungsnehmer zu-
stehende Vergütung geht mit seiner Entstehung auf den
Versicherer über Der Versicherer hat jedoch, wenn die
Vergütung die Entschädigung mit Einschluß der zur Gel-
tendmachung des Vergütungsanspruchs gemachten Auf-
wendungen übersteigt, den Überschuß dem Versiche-
rungsnehmer herauszugeben. Im übrigen finden auf den
Übergang die Bestimmungen der §§ 45 und 46 entspre-
chende Anwendung.
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§ 32 Aufwendungen

(1) Dem Versicherer fallen zur Last:

1. Die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer bei
dem Eintritte des Versicherungsfalls zur Abwendung oder
Minderung des Schadens macht und den Umständen nach
für geboten halten durfte;

2. die Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer bei
dem Eintritte des Versicherungsfalls gemäß den Wei-
sungen des Versicherers macht;

3. Die Kosten, die durch die Ermittlung und Feststellung des
dem Versicherer zur Last fallenden Schadens entstehen,
soweit ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war.
Jedoch hat der Versicherer die Kosten nicht zu erstatten,
die dem Versicherungsnehmer durch die Hinzuziehung ei-
nes Sachverständigen, eines Beistandes oder eines son-
stigen Beauftragten entstehen, es sei denn, daß der Versi-
cherungsnehmer nach dem Vertrage zu der Hinzuziehung
verpflichtet war oder der Versicherer die Hinzuziehung
verlangt hatte.

(2) Die im Absatz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Aufwendungen
fallen dem Versicherer auch dann zur Last, wenn sie er-
folglos bleiben; der Versicherer hat den für die Aufwen-
dungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen. Ist ein Teil des Versiche-
rungswertes nicht versichert und ist streitig, ob die Befol-
gung der Weisungen des Versicherers zur Abwendung oder
Minderung des Schadens geboten erscheint, so hat der
Versicherer den Betrag der durch die Befolgung entste-
henden Aufwendungen auch insoweit vorzuschießen, als
die Aufwendungen dem Versicherungsnehmer zur Last
fallen; der Versicherer ist verpflichtet, die ganzen gemäß
seinen Weisungen gemachten Aufwendungen zu ersetzen,
wenn er die Befolgung der Weisungen den Umständen nach
nicht für geboten halten durfte und die Aufwendungen er-
folglos geblieben sind.

§ 33 Verschuld en des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich oder fahrlässig herbeiführt. Er hat jedoch den
von dem Versicherungsnehmer durch eine fehlerhafte
Führung des Schiffes (nautisches Verschulden) verur-
sachten Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß dem Versi-
cherungsnehmer eine vorsätzliche oder grobfahrlässige
Handlungsweise zur Last fällt; als nautisches Verschulden
gilt jedoch nicht ein Verschulden in Ansehung der Über-
nahme, Stauung, Verwahrung oder Ablieferung der Güter.

(2) Bei einer Versicherung, die sich auf die Güter bezieht,
haftet der Versicherer auch nicht für einen Schaden, der
von dem Ablader oder dem Empfänger in dieser Eigen-
schaft vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wird.

(3) Der Versicherungsnehmer hat das Verhalten der
Schiffsbesatzung als solcher nicht zu vertreten.

§ 35 Frei von Kriegsgefahr

(3) Bei einer Versicherung, die sich auf die Güter bezieht,
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn die Güter infolge der Kriegsgefahr ausgeladen wer-
den, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer, sobald er
von der bevorstehenden oder bewirkten Ausladung
Kenntnis erlangt, unverzüglich dem Versicherer erklärt,
daß die Verpflichtung bestehen bleiben soll. Dauert in die-
sem Falle der Aufenthalt länger als zwei Monate, so haftet
der Versicherer für eine später entstehende Beschädigung
oder Leckage nur im Falle einer Strandung, auch wenn er
sonst noch in anderen Fällen haftet; die Bestimmungen des
§ 114 Abs. 1 und 3 über die Haftung des Versicherers im
Strandungsfalle finden entsprechende Anwendung.

(4) Wird die Gefahr die der Versicherer trägt, infolge der
Kriegsgefahr geändert und der Versicherer durch die Än-
derung von der Verpflichtung zur Leistung nicht befreit, so
gebührt dem Versicherer eine Zuschlagsprämie. Dies gilt
insbesondere, wenn das Schiff infolge der Kriegsgefahr die
Reise nicht antritt oder nicht fortsetzt oder einen Hafen
anläuft.

§ 36 Haftung für Arrestgefahr

Der Versicherer haftet für den durch gerichtliche Verfügung
oder ihre Vollstreckung entstehenden Schaden nur, wenn
er dem Versicherungsnehmer zu ersetzen hat, was dieser
zur Befriedigung des der Verfügung zugrunde liegenden
Anspruchs leisten muß.

§ 37 Grenzen der Haftung

(1) Der Versicherer haftet für den während der versicherten
Reise entstehenden Schaden nur bis zur Höhe der Versi-
cherungssumme. Bei einer Versicherung, die sich auf das
Schiff bezieht, finden die Bestimmungen des § 34 Abs. 3
entsprechende Anwendung.

(2) Aufwendungen, die der Versicherer gemäß § 32 zu er-
setzen hat, fallen ihm ohne Rücksicht darauf zur Last, ob
sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versi-
cherungssumme übersteigen.

(3) Sind Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
oder zur Ermittlung oder Feststellung eines Schadens oder
zur Wiederherstellung oder Ausbesserung der durch einen
Versicherungsfall beschädigten Sache gemacht oder Bei-
träge zur großen Haverei geleistet oder ist eine persön-
liche Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Ent-
richtung solcher Beiträge entstanden, so haftet der Versi-
cherer für einen Schaden, der durch einen späteren Versi-
cherungsfall verursacht wird, ohne Rücksicht auf die ihm
zur Last fallenden früheren Aufwendungen und Beiträge.

(4) Soweit die Entschädigung und die Aufwendungen oder
Beiträge die Versicherungssumme mit Rücksicht darauf
übersteigen, daß der Versicherungsnehmer den einem
Dritten durch einen Schiffszusammenstoß zugefügten
Schaden ersetzen muß, finden die Bestimmungen der Ab-
sätze 2 und 3 keine Anwendung.

§ 38 Befreiung von der Haftung nach dem Versicherungsfall

(1) Der Versicherer ist nach dem Eintritte des Versiche-
rungsfalls berechtigt, sich durch Zahlung der Versiche-
rungssumme von allen weiteren Verbindlichkeiten zu be-
freien.

(2) Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatze
der Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Aus-
besserung der versicherten Sache verwendet worden sind,
bevor seine Erklärung, daß er sich durch Zahlung der Ver-
sicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungs-
nehmer zugegangen ist; den verwendeten Kosten stehen
solche Kosten gleich, zu deren Zahlung der Versiche-
rungsnehmer persönlich verpflichtet ist. Die Bestimmung
des
§ 37 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

(3) Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungs-
summe zu befreien, erlischt, wenn die im Absatz 2 Satz 1
bezeichnete Erklärung dem Versicherungsnehmer nicht
binnen fünf Werktagen nach dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherer von dem Versicherungsfall und seinen unmit-
telbaren Folgen Kenntnis erlangt hat, zugeht.

(4) Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte
an den versicherten Gegenständen.

§ 39 Zeitversicherung
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Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen, Mo-
naten oder nach einem mehrere Monate umfassenden
Zeitraum bestimmt, so beginnt die Versicherung am Mit-
tage des Tages, an dem der Vertrag geschlossen wird. Sie
endigt am Mittage des letzten Tages der Frist. Für die
Zeitberechnung ist der Ort, an dem das Schiff sich befindet,
maßgebend.

VII. Unfallsanzeige. Schadensabwendung

§ 40 Unfallsanzeige

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Versi-
cherungsfall unverzüglich anzuzeigen sowie jeden Unfall,
der das Schiff oder die Ladung trifft, auch wenn dadurch ein
Entschädigungsanspruch für ihn nicht begründet wird, so-
fern der Unfall für die von dem Versicherer zu tragende
Gefahr erheblich ist.

§ 41 Abwendung und Minderung des Schadens

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Ein-
tritte des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Er hat
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen und,
wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen ein-
zuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von
ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der
Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Er-
messen zu handeln.

(2) Der Versicherungsnehmer hat die Weisungen des Ver-
sicherers auch dann zu befolgen, wenn ein Teil des Versi-
cherungswerts nicht versichert ist. Diese Bestimmung fin-
det keine Anwendung, wenn mehr als die Hälfte des Versi-
cherungswerts nicht versichert ist; jedoch findet in diesem
Falle auch die Bestimmung des § 32 Abs. 2 Satz 2 über Er-
setzung von Aufwendungen und Vorschußleistungen keine
Anwendung.

(3) Der Versicherer haftet für einen Schaden insoweit nicht,
als dieser durch eine Verletzung der Verpflichtung zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens verursacht wird,
es sei denn, daß die Verletzung nicht auf einem Verschul-
den beruht.

VIII. Andienung. Auskunfterteilung. Entschädigung

§ 42 Andienung des Schadens

(1) Der Versicherungsnehmer hat einen Schaden, für den
der Versicherer haftet, diesem binnen fünfzehn Monaten
seit der Beendigung der Versicherung und, wenn das Schiff
verschollen ist, seit dem Ablaufe der Verschollenheitsfrist
durch eine schriftliche Erklärung anzudienen. Durch die
Absendung der Erklärung wird die Frist gewahrt.

(2) Der Entschädigungsanspruch des Versicherungs-
nehmers erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig an-
gedient wird.

(3) Diese Bestimmungen finden auf die von dem Versiche-
rungsnehmer zu entrichtenden Beiträge zur großen Have-
rei keine Anwendung.

§ 43 Auskunfterteilung

Der Versicherer kann nach dem Eintritte des Versiche-
rungsfalls verlangen, daß der Versicherungsnehmer jede
Auskunft erteilt, die zur Feststellung des Versicherungs-
falls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versiche-
rers erforderlich ist. Belege kann der Versicherer insoweit
fordern, als die Beschaffung dem Versicherungsnehmer
billigerweise zugemutet werden kann; die Herbeiführung
einer Verklarung kann er verlangen, wenn er an ihr ein be-
rechtigtes Interesse hat.

§ 44 Schadensrechnung. Fälligkeit des Entschädigungsan-
spruchs

(1) Der Versicherungsnehmer kann die Zahlung nicht eher
verlangen, als er dem Versicherer eine Schadensrechnung
mitgeteilt sowie die von dem Versicherer geforderten Be-
lege beigebracht hat und seit der Erfüllung dieser Oblie-
genheiten ein Monat verstrichen ist. Sind die Obliegenhei-
ten bis zum Ablauf eines Monats seit der Andienung des
Schadens infolge eines Umstandes, den der Versiche-
rungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht erfüllt, so kann
der Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamt-
forderung die Zahlung von drei Vierteilen des Betrages
verlangen, den der Versicherer nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen hat.

(2) Die Schadensrechnung muß eine geordnete Zusam-
menstellung der Beträge enthalten, die der Versicherer für
die einzelnen Schaden und Aufwendungen zu entrichten
hat. Im Falle einer besonderen Haverei ist sie auf Verlan-
gen des Versicherers von einer nach dem Gesetz oder nach
dem Ortsgebrauche dazu berufenen Person an dem Orte,
wo die Entschädigung zu entrichten ist, aufzustellen.

IX. Übergang von Schadensersatzansprüchen

§ 45 Übergang

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Er-
satz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der An-
spruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versi-
cherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die zur Gel-
tendmachung des Anspruchs erforderliche Auskunft zu er-
teilen und ihm die zum Beweise des Anspruchs dienenden
Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitz befinden, aus-
zuliefern, ihm auch auf Verlangen eine öffentlich beglau-
bigte Urkunde über den Übergang des Anspruchs auszu-
stellen; die Kosten hat der Versicherer zu tragen.

(2) Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen
den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs die-
nendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Er-
satzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem
Rechte hatte Ersatz erlangen können.

§ 46 Schadensminderung nach Übergang

Der Versicherungsnehmer bleibt auch nach dem Über-
gange des Anspruchs verpflichtet, für die Minderung des
Schadens, insbesondere durch Zurückbehaltung der
Fracht, zu sorgen. Er hat, sobald er eine für die Geltend-
machung des Anspruchs erhebliche Nachricht erhält, dem
Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen und ihm auf
Verlangen die zur Geltendmachung des Anspruchs erfor-
derliche Hilfe zu leisten, insbesondere den Anspruch im
eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen. Die Kosten
hat der Versicherer zu tragen und auf Verlangen vorzu-
schießen.

X. Zahlungsunfähigkeit des Versicherers

§ 47

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Versicherers kann
der Versicherungsnehmer von dem Vertrage zurücktreten
oder auf Kosten des Versicherers anderweit Versicherung
nehmen. Der Versicherer kann die Ausübung dieses Rech-
tes durch Sicherheitsleistungen abwenden.

XI. Verjährung

§ 48

Die Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnisse ver-
jähren in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
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Schlusse des Jahres, in dem die Versicherung endigt oder
die Verschollenheitsfrist abläuft.

XII. Veräußerung der versicherten Sache. Verpfändung der
Entschädigungsforderung

§ 49 Veräußerung im allgemeinen

(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungs-
nehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers der
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsverhältnisse sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein; für die Prä-
mie haften die Veräußerer und der Erwerber als Gesamt-
schuldner. Im Falle der Veräußerung versicherter Güter
tritt jedoch der Erwerber in die Verpflichtung zur Zahlung
der Prämie und der Nebenkosten nicht ein, wenn eine Poli-
ce ausgestellt ist; auch kann sich der Versicherer in diesem
Falle dem Erwerber gegenüber nicht darauf berufen, daß
er nach den Bestimmungen des § 17 wegen Nichtzahlung
der Prämie oder Nichtleistung einer Sicherheit frei ist, es
sei denn, daß der Erwerber nicht in gutem Glauben war.

(2) Der Versicherer hat in Ansehen der durch das Versi-
cherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forderungen
die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen,
wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der
§§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden ent-
sprechende Anwendung. Im Falle der Veräußerung versi-
cherter Güter kann sich der Versicherer jedoch auf diese
Vorschriften nicht berufen, wenn eine Police ausgestellt ist,
es sei denn, daß der Erwerber nicht in gutem Glauben war.

(3) Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren, die nicht
eingetreten sein würden, wenn die Veräußerung unter-
blieben wäre. Dies gilt jedoch nicht im Falle der Veräuße-
rung versicherter Güter, es sei denn, daß die Güter wäh-
rend der Dauer eines Krieges veräußert werden und der
Erwerber einem kriegführenden Staate angehört.

(4) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Er-
werber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das
Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem
Zeitpunkt an bestehen, in dem der Erwerber von der Ver-
sicherung Kenntnis erlangt. Kündigt der Erwerber, so haf-
tet er für die Prämie nicht.

(5) Bei einer Zwangsversteigerung der versicherten Sache
finden die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 entspre-
chende Anwendung.

§ 51 Verpfändung der Entschädigungsforderung

Wird die Entschädigungsforderung verpfändet, so findet die
Bestimmung des § 49 Abs. 1 Satz2 Halbs.2 zugunsten des
Pfandgläubigers entsprechende Anwendung.

XIII. Versicherung für fremde Rechnung

§ 52 Versicherung für eigene Rechnung, für fremde Rech-
nung, für Rechnung wen es angeht

(1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, daß der Versi-
cherungsnehmer die Versicherung im eigenen Namen für
einen anderen nehmen will (Versicherung für fremde
Rechnung), so gilt die Versicherung als für Rechnung des
Versicherungsnehmers genommen (Versicherung für ei-
gene Rechnung).

(2) Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so
ist, auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, daß
der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im ei-
genen Namen für fremde Rechnung handelt.

(3) Wird die Versicherung für Rechnung "wen es angeht"
genommen oder ist sonst aus dem Vertrage zu entnehmen,
daß unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder
fremdes Interesse versichert ist, so finden die Bestim-
mungen über die Versicherung für fremde Rechnung An-
wendung, wenn sich ergibt, daß fremdes Interesse versi-
chert ist.

§ 53 Rechtsstellung des Versicherten

(1) Die Rechte aus dem Vertrage stehen dem Versicherten
zu. Die Aushändigung einer Police kann jedoch nur der
Versicherungsnehmer verlangen.

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers über seine Rechte nur verfügen und diese
Rechte nur gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz
einer Police ist.

§ 54 Rechtsstellung des Versicherungsnehmers

(1) Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die
dem Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen
Namen verfügen.

(2) Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme
der Zahlung sowie zur Ubertragung der Rechte des Versi-
cherten nur befugt, wenn er im Besitze der Police ist.

(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungs-
nehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber
nachweist, daß der Versicherte seine Zustimmung zu der
Versicherung erteilt hat.

§ 55 Verhältnis des Versicherungsnehmers zum Versicher-
ten

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherten oder falls über das Vermögen des Versicherten
der Konkurs eröffnet ist, der Konkursmasse die Police
auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versi-
cherten in bezug auf die versicherte Sache zustehenden
Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche
aus der Entschädigungsforderung gegen den Versicherer
und nach der Einziehung der Forderung aus der Entschä-
digungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläu-
bigern befriedigen.

§ 56 Aufrechnung

Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforderung
eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungsnehmer
zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der für den Versi-
cherten genommenen Versicherung beruht.

§ 57 Kennen, Kennenmüssen, Verschulden

(1) Für die im Falle der Verschweigung oder der unrichtigen
Anzeige eines Gefahrumstandes eintretenden Rechtsfol-
gen kommt nicht nur die Kenntnis und das Kennenmüssen
des Versicherungsnehmers, sondern auch die Kenntnis
und das Kennenmüssen des Versicherten in Betracht; das
gleiche gilt für die Befreiung des Versicherungsnehmers
von der Verpflichtung zur Prämienzahlung wegen fehlen-
den Interesses. Der Einwand, daß die Anzeige eines er-
heblichen Umstandes ohne Verschulden unterblieben ist,
kann dem Versicherer nur entgegengesetzt werden, wenn
weder dem Versicherungsnehmer noch dem Versicherten
ein Verschulden zur Last fällt.

(2) Ist die Versicherung so genommen, daß sie in einem vor
der Schließung des Vertrags liegenden Zeitpunkte beginnt,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
bei der Schließung wußte oder wissen mußte, daß der Ver-
sicherungsfall schon eingetreten war.
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(3) Auf die Kenntnis und das Kennenmüssen des Versi-
cherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein
Wissen geschlossen ist. Das gleiche gilt, wenn eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
tunlich war; eine Benachrichtigung gilt nicht als rechtzeitig,
wenn sie nicht so schnell, wie dies im ordnungsmäßigen
Geschäftsgange tunlich ist, mindestens aber in derselben
oder in ähnlicher Weise erfolgt wie die Übermittlung der
Erklärung, welche den Auftrag zur Schließung des Vertrags
enthält.

(4) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so
braucht dieser den Einwand, daß der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten
zu lassen.

Versicherung von imaginärem Gewinn und Provision

§ 100 Taxe

(1) Ist imaginärer Gewinn versichert und der Gewinn nicht
besonders taxiert, so gilt die Versicherungssumme als
Taxe.

(2) Der Versicherer kann eine Herabsetzung der Taxe ver-
langen, wenn die Taxe den Gewinn übersteigt, der bei der
Schließung des Vertrags nach käufmännischer Berechnung
möglicherweise zu erwarten war.

§ 101 Gemeinschaftliche Güter- und Gewinnsicherung

Im Falle einer gemeinschaftlichen Versicherung der Güter
und des Gewinns gelten 10 % des Versicherungswerts der
Güter als Versicherungswert des Gewinns. Ist der Versi-
cherungswert taxiert, so gelten 10 % der Taxe als Taxe des
Gewinns.

§ 102 Laufende Versicherung

Ist eine laufende Versicherung genommen, so kann der
Versicherungsnehmer auch einen Gewinn aufgeben, der
den im Vertrage bestimmten Gewinn übersteigt. Der Ver-
sicherer ist jedoch von der Verpflichtung zur Leistung des
übersteigenden Betrags frei, wenn der Versicherungs-
nehmer bei der Aufgabe wußte oder wissen mußte, daß die
Reise einen ungünstigen Verlauf genommen hatte. Erfolgt
die Aufgabe durch einen Vertreter oder für fremde Rech-
nung, so finden die Bestimmungen der §§ 22 und 57 ent-
sprechende Anwendung.

§ 103 Verlust der Güter. Anrechnung auf die Versiche-
rungssumme. Beschädigung der Güter

(1) Als total verloren gelten die Güter auch, wenn sie aus
einem anderen Grunde als infolge eines Totalverlustes den
Bestimmungsort nicht erreichen.

(2) Werden die Güter während der Reise verkauft und be-
trägt der Erlös mehr als der Versicherungswert der Güter,
so muß der Versicherungsnehmer sich den Mehrbetrag auf
die Versicherungssumme anrechnen lassen. Das gleicht
gilt, wenn gemäß der §§ 611 und 612 des Handelsgesetz-
buches Ersatz geleistet wird und der Betrag des Ersatzes
den Versicherungswert übersteigt.

(3) Im Falle einer Beschädigung der Güter kann der Versi-
cherungsnehmer den Teil der Versicherungssumme ver-
langen, der dem im § 93 Abs. 1*) bezeichneten Wertver-
hältnis entspricht.

§ 104 Provision

Auf die Versicherung der im Falle der Ankunft der Güter am
Bestimmungsorte zu verdienenden Provision finden die
Bestimmungen dieses Titels entsprechende Anwendung.
Jedoch gelten in den Fällen des § 101 nur 2 % als versi-
chert.

Schlußbestimmungen

§ 125 See- und Binnenreise

Ist die Versicherung für eine Reise genommen, die teils zur
See, teils auf Binnengewassern oder zu Lande ausgeführt
wird, so finden diese Bedingungen auf die Versicherung,
soweit sie die Reise auf Binnengewässern oder zu Lande
betrifft, entsprechende Anwendung.

§ 126 Anwendbarkeit des deutschen Rechtes und der Vor-
schriften über die Transportversicherung

Für das Versicherungsverhältnis ist das deutsche Recht
maßgebend. Jedoch finden die Vorschriften über die
Transportversicherung insoweit, als sie durch Vertrag ab-
geändert werden können, keine Anwendung.

§ 127 Gerichtsstand

Für die Entscheidung von Streitigkeiten, die aus dem Ver-
sicherungsverhältnis entstehen, ist ausschließlich das Ge-
richt zuständig, bei dem der Versicherer seinen allge-
meinen Gerichtsstand hat. Ist jedoch der Vertrag durch ei-
nen Vertreter des Versicherers von einer gewerblichen
Niederlassung aus geschlossen, die der Versicherer oder
der Vertreter an einem zum Bezirke des bezeichneten Ge-
richts nicht gehörenden Orte hatte, so ist auch das Gericht
dieses Ortes zuständig.

*) Siehe Ziffer 7.3.1 ADS Güterversicherung 1973 in der Fassung 1984.

(0/88) 1.88, Seite 7


